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Newsletter 6 | Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG 

 

Gläubigerversammlungen am 02.03.2026 um 12 Uhr 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir möchten Sie über die neuesten Entwicklungen in Sachen Deutsche Bildung 

Studienfonds („Deutsche Bildung“) informieren.  

 

 

Gläubigerversammlungen am 02.03.2026 um 12 Uhr 

 

Wie berichtet fanden vom 03.12. bis 10.12.2025 Abstimmungen ohne 

Versammlungen bei den Anleihen 2016/2026 und 2017/2027 statt. Zwar wurde bei 

der Anleihe 2016/2026 das Teilnahmequorum für die Beschlussfähigkeit von 50% 

erreicht und dem Beschlussvorschlag mit einer Mehrheit von 99,16% der 

abgegebenen Stimmen zugestimmt, allerdings wurde bei der Anleihe 2017/2027 das 

Teilnahmequorum für die Beschlussfähigkeit knapp verfehlt. Beide Beschlüsse 

werden nur gemeinsam wirksam.  

 

Die Gesellschaft wird daher für beide Anleihen jeweils zu einer weiteren 

Gläubigerversammlung einladen, die als Präsenzversammlung am 02.03.2026 um 12 

Uhr in Frankfurt am Main stattfinden wird. Die Einladungen im Bundesanzeiger 

werden in den nächsten Tagen erfolgen. 

 

Bei der Anleihe 2017/2027 sind die Beschlussvorschläge zur ersten Versammlung 

identisch, daher ist in der zweiten Versammlung nur ein reduziertes 

Teilnahmequorum von 25% der ausstehenden Schuldverschreibungen nötig.  

 

Bei der Anleihe 2016/2026 hingegen wird ein geringfügig geänderter 

Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt. Im Zuge der technischen Umsetzung 

hatte sich gezeigt, dass die vorgesehene Möglichkeit einer nachträglichen 

Zinszahlung nach Laufzeitende von der Clearstream Europe AG nicht ohne weitere 

Details in der Beschlussvorlage darstellbar ist. Der erneute Beschluss wird daher nur 

einen abwicklungstechnisch angepassten Vorschlag betreffen, um das bereits 

beschlossene wirtschaftliche Ergebnis wertpapiertechnisch umsetzen zu können. Da 

der Beschlussvorschlag nicht identisch zu jenem aus der ersten Versammlung ist, ist 

auch in der Versammlung am 02.03.2026 ein Teilnahmequorum von 50% notwendig. 

 

 

Kostenlose Stimmrechtsvertretung der SdK 

 

Die SdK wird für die kommenden Versammlungen wieder eine kostenlose 

Stimmrechtsvertretung anbieten. Hierzu ist eine neue Sperrbescheinigung der 
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Depotbank erforderlich, die Sie uns bitte bis zum 24.02.2026 per Mail an 

info@sdk.org zukommen lassen. Nur sofern Sie uns noch keine Vollmacht erteilt 

haben, müssten Sie diese ebenfalls per Mail an uns senden. Die Vollmacht ist unter 

https://sdk.org/leistungen/glaeubigervertretung/deutsche-bildung-studienfonds-ii-

gmbh-and-co-kg/ abrufbar. Bereits erteilte Vollmachten sind weiterhin gültig.  

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern gerne per Mail unter info@sdk.org 

oder telefonisch unter 089/20208460 zur Verfügung.  

 

München, den 29.01.2026 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

Hinweis: Die SdK ist Anleiheinhaberin der Emittentin!  

 


